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FÜR DEN SOZIALEN WOHNUNGSBAU

Basel baut Wohnungen für Mindestbemittelte
In Nr. 10 des Jahrganges 1952 unserer Zeitschrift haben

wir unter dem Titel «Wohnungsnot und sozialer Wohnungsbau
in Basel» berichtet, daß der Große Rat des Kantons Basel-Stadt

am 18. September 1952 die Erstellung von 176 staatlichen

Wohnungen mit billigen Mietpreisen für Mindestbemittelte
beschlossen habe. Diese Wohnungen wurden unterdessen
erstellt, und deren Bezug erfolgt im Verlauf des vierten Quartals

1953. Beim Basler Wohnungsamt, welchem die Vermietung

und Verwaltung dieser Wohnungen übertragen ist, haben
sich für diese 176 Wohnungen rund 700 Interessenten
angemeldet. Man kann sich gut vorstellen, daß die Auswahl der
«geeigneten» Mieter dem Amte nicht leicht fiel und viel Kritik
seitens der nicht berücksichtigten Interessenten erfolgte.

Als sich im Frühling dieses Jahres bei der Betrachtung der

Wohnungsmarktlage zeigte, daß sich die Verhältnisse in den
letzten Monaten nicht wesentlich gebessert hatten und im
besondern für die Mindestbemittelten weiterhin zuwenig billige
Wohnungen vorhanden seien, hat der Regierungsrat dem Großen

Rat eine neue Vorlage für die «Durchführung einer
staatlichen Wohnbauaktion für die Erstellung von weiteren 180

Wohnungen für Mindestbemittelte» unterbreitet. Der
Regierungsrat hat seine Anträge unter anderem damit begründet,
daß der Leerwohnungsbestand von 0,67 Prozent im Jahre 1950

auf 0,08 Prozent im Jahre 1951 und gar auf 0,07 Prozent im
Jahre 1952 zurückgegangen sei. Am Umzugstermin vom
1. April hatten 136 Mietparteien überhaupt keine Wohnung,
und am Umzugstermin vom 1. Oktober waren sogar noch 153

Familien ohne Wohnung. Das Angebot an Wohnungen ist
allgemein noch gering, und es kommen meist nur Mietobjekte zu
Preisen über 3000 Franken zur Vermietung. Die private
Wohnbauaktion konnte keine Wohnungen zu billigen Mietpreisen
für Mindestbemittelte bereitstellen; diese Aufgabe muß daher
nach Auffassung des Regierungsrates und des Großen Rates
die öffentliche Hand übernehmen.

Bei dieser staatlichen Wohnbauaktion für Mindestbemittelte

sollen 36 Vierzimmer-, 72 Dreizimmer-, 36 Zweizimmer-
und 36 Einzimmerwohnungen erstellt werden. Die
Einzimmerwohnungen werden sich nur in den untern zwei Stockwerken
der 18 Liegenschaften befinden, und sie sollen nur an
Altersfürsorgebezüger vermietet werden.

Der Anlagewert pro Haus mit 10 Wohnungen wird mit
275 000 Franken, also für alle 18 Häuser mit 4 950 000 Franken

berechnet. Die Finanzierung dieses Wohnbauunternehmens
soll durch den Kanton in Form der Gewährung eines zu 3

Prozent verzinslichen Darlehens erfolgen. Für die Mietzinse wurden

folgende Beträge festgesetzt: Vierzimmerwohnung 1400

Franken, Dreizimmerwohnung 1200 Franken, Zweizimmerwohnung

1000 Franken, Einzimmerwohnung 700 Franken. Da
die jährlichen Lasten (Steuern, Abgaben, Versicherung, Unterhalt,

Abschreibung, Verwaltung und Kapitalverzinsung) durch
die billig angesetzten Mietzinse nicht gedeckt werden, wird
beantragt, während 17 bis 18 Jahren den in der Betriebsrechnung
fehlenden Betrag von 50 985 Franken (für Abschreibung,
Verwaltung und zum Teil für Unterhalt) aus der laufenden
Staatsrechnung zu bezahlen. Nach 17 bis 18 Jahren wird es möglich
sein, die gesamten Ausgaben mit den Mietzinseinnahmen —
ohne weitere Beihilfen durch den Staat — zu decken.

Für die Vermietung dieser Wohnungen gelten die durch
den Regierungsrat aufgestellten Sozialvorschriften. Das
Gesamteinkommen eines Mieters darf den sechsfachen Betrag des

Mietzinses zuzüglich 600 Franken pro minderjähriges Kind
nicht übersteigen. Wird während der Mietdauer das zulässige
Einkommen bis zu 1500 Franken überschritten, so sind die für
diesen Fall festgesetzten erhöhten Mietpreise zu verlangen; die

Mietzinsbelastung eines Mieters darf aber in diesem Fall einen
Sechstel des anrechenbaren Einkommens nicht übersteigen.
Wenn das zulässige Einkommen um mehr als 1500 Franken
überschritten wird, ist in der Regel der Mietvertrag zu
kündigen, wobei je nach Lage des Wohnungsmarktes eine
Toleranzfrist bis zu zwei Jahren bewilligt werden kann.

Gegen den Beschluß des Großen Rates, welcher den für die

Errichtung dieser 180 Sozialwohnungen notwendigen Kredit
von 4 % Millionen Franken bewilligt hatte, wurde das Referendum

ergriffen. In der Volksabstimmung vom 1. November,
wobei in der Propagandaaktion dieses so notwendige Sozialwerk

u. a. als Etatismus und Sozialisierung des Wohnungsbaues
bezeichnet wurde, hat das Volk die Vorlage mit 15 700
zustimmenden gegen 9000 ablehnenden Stimmen angenommen.
Die 180 Wohnungen für Mindestbemittelte werden nun also

in Basel gebaut. N.

Förderung des Wohnungsbaues im Jahre 1954 im Kanton Zürich
Dem Zürcher Kantonsrat wird seitens des Regierungsrates

beantragt:

Gestützt auf § 3 des Gesetzes über die Förderung des

Wohnungsbaues vom 22. November 1942 wird der Regierungsrat
ermächtigt, im Jahre 1954 Darlehen und Barbeiträge für die
Förderung des Wohnungsbaues bis zu 2 Millionen Franken
zuzusichern.

Zur Begründung führt der Regierungsrat aus:

Gemäß § 3 des Gesetzes über die Förderung des Wohnungsbaues

vom 22. November 1942 kann der Kantonsrat jährlich
2 Millionen Franken für die Förderung des Wohnungsbaues
zur Verfügung stellen. Er hat von dieser Möglichkeit seit dem

Jahre 1942 Gebrauch gemacht. Das Volk hat in vier
Abstimmungen in den Jahren 1943, 1944, 1948 und 1950 noch zu¬

sätzliche Kredite von total 44 Millionen Franken Barbeiträgen
und 10 Millionen Franken Darlehen bewilligt.

Der Mangel an billigen Wohnungen ist noch nicht behoben;

vielmehr ist der Leerwohnungsbestand erneut gesunken.
Er betrug im Jahre 1952 0,35 Prozent, das sind im ganzen
Kanton total 832 leere Wohnungen. Waren Ende Dezember
1952 in der Stadt Zürich noch 249 Leerwohnungen oder

0,2 Prozent gemeldet, so am 1. September 1953 nur noch 86

oder 0,07 Prozent. Winterthur hatte Ende 1952 noch 19

Leerwohnungen oder 0,08 Prozent des Gesamtbestandes von rund
20 000 Wohnungen, am 1. September 1953 aber war
überhaupt keine Wohnung mehr frei. Die Wohnungsproduktion im

ganzen Kanton betrug im Vorjahr 7248 Wohnungen; sie war
etwas weniger rege als im Jahr 1951 mit total 7379
Neubauwohnungen, ist jedoch immer noch sehr groß und höher als
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